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In einer aktuellen Entscheidung vom 27.04.2004 hat der Bundesgerichtshof Patienten die 

Durchsetzung von Schadensersatzprozessen bei ärztlichen Behandlungsfehlern erleich-

tert: Wenn ein grober Behandlungsfehler vorliegt, der geeignet ist, den Schaden der 

tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, führt dies grundsätzlich zu einer Umkehr 

der Beweislast. 

Dabei ist ausreichend, dass der Fehler grundsätzlich geeignet ist, den eingetretenen 

Schaden zu verursachen; naheliegend und wahrscheinlich machen muss der Fehler den 

Schaden hingegen nicht. Im Prozess muss also der Arzt beweisen, dass der Schaden nicht 

durch seinen Behandlungsfehler verursacht wurde. 

Dies bedeutet für Patienten, dass nunmehr ihre Position erheblich gestärkt wurde. Eine 

generelle Umkehr der Beweislast besteht darin jedoch nicht. Die Grundsätze gelten al-

lein für grobe Behandlungsfehler. 


